
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Sehr geehrter Herr ████, 

mit E-Mail vom 20. Mai 2022 bitten Sie: 

"Aufgrund der Berichterstattung über den Bundeskanzler a. D. 
Herrn Gerhard Schröder möchte ich gerne wissen, welchen 
Personen/Personenkreisen Büroräume in 
Bundestagsliegenschaften oder Mitarbeiter unentgeltlich durch 
den Bundestag zur Verfügung gestellt werden". 

Ihr Antrag ist bei mir eingegangen und wird auf der Grundlage 
des IFG geprüft sowie zeitnah bearbeitet. 

Die aktuellen Datenschutzhinweise, die Sie über die Erhebung 
und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 
Verwaltung des Deutschen Bundestages informieren, sind unter 
folgendem Link abrufbar: 

https://www.bundestag.de/datenschutz 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Lompa 

per E -Mail:  
███████████████████████ 

Herrn 
███ ████ 
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